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§ 3 KautSG
 KautSG - Kautionsschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.09.2023

Der Abschluß oder die Aufrechterhaltung eines Dienstvertrages darf vom Dienstgeber nicht davon abhängig gemacht

werden, daß dem Dienstgeber vom Dienstnehmer oder einem Dritten ein Darlehen gewährt wird oder daß der

Dienstnehmer oder ein Dritter sich mit einer Geldeinlage an dem Unternehmen des Dienstgebers als stiller

Gesellschafter beteiligt.

In Kraft seit 15.07.1937 bis 31.12.9999
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